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B 97/B168 - Ortsumgehung Cottbus (OU), 2. Verkehrsabschnitt 
Ihr Schreiben vom 09.10.2014 

Sehr geehrter Herr Szymanski, V~c - fV^ t ( 

BUKitverwslttjns] Cottbus 
GD IV, SiaditinlwicSduiifjund Bau^; 

01. OEZ. 2014 Z{A 
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Frau Ministerin Schneider bedankt sich für Ihr Schreiben und hat mich zuständig­
keitshalber gebeten zu antworten. 

Ich kann Ihnen versichern, dass auch von der Straßenbauverwaltung die Bedeu­
tung der OU Cottbus für die Region ais sehr hoch eingeschätzt wird. Die OU wird 
erst durch die Verknüpfung mit der BAB 15 die voiie verkehrliche Wirksamkeit 
erlangen und ist daher, insbesondere für die großräumigen Verkehrsbeziehungen 
prioritär. Aus diesem Grund wurden vom Landesbetrieb Straßenwesen (LS) die 
Pianungen für den 2. VA frühzeitig aufgenommen und ein zeitnahes Baurechts­
verfahren angestrebt.. 

Bei der Vorbereitung der Planfeststellungsunterlagen für die Netzergänzung B 97 
wurde im Rahmen von Erhebungen von artenschutzrechtlichen Belangen ein Kon­
flikt mit den Lebensraumansprüchen des streng geschützten Seeadlers erkannt. 
Dieser Konflikt machte nicht nur eine Veränderung in der Trassenführung der B 97 
im Bereich der Metzergänzung notwendig, sondern zog auch Änderungen im Be­
reich des 2. Verkehrsabschnittes der B 97/B 168 OU Cottbus nach sich. 

Nach umfangreichen Abstimmungen hat der Landesbetrieb Straßenwesen einen 
überarbeiteten Richtlinienentwurf vorgelegt. Dieser fand meine Zustimmung und 
wurde beim Bund zur Erteilung des Gesehenvermerkes eingereicht. Da sich dar­
aus ggf. noch Überarbeitungsbedarf ergeben kann, ist derzeit keine belastbare 
Aussage zur Einleitung des Planfeststellungsverfahrens möglich. 
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Bei der Aufstellung des Bundesverkehrswegeplanes 2015 wurde der 2. VA auf­
grund der Bedeutung und des Planungsfortschritts indisponibel gesetzt. Der 3. 
Verkehrsabschnitt wurde zur Überprüfung beim Bund angemeldet. Das Ergebnis 
bleibt abzuwarten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 


